
Vorlage 08/2/01

Sitzung des Regionalrates am 07.06.2001 in Schmallenberg

TOP 10              : Übersicht über den künftigen Verfahrensablauf bei der Aufstellung der
ÖPNV- Förderprogramme
      -  Information

Berichterstatter  : Abteilungsdirektor Eickhoff

Bearbeiter          : Oberregierungsbaurat Frye

Beschlussvorschlag:

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg nimmt die Information der ÖPNV –
Förderprogramme zur Kenntnis.

Bezirksregierung Arnsberg
Geschäftsstelle des Regionalrates
E-Mail-Adresse:  geschaeftsstelle.regr@bezreg-arnsberg.nrw.de

Tel.: 02931/82-2341, 2324 od. 2839 Fax.: 02931/82-3427 od. 4968



Begründung:

1. Vorbemerkungen

Das Programm ÖPNV-Infrastrukturförderung  2001 enthält die vorgesehenen Bewilligun-

gen für das Jahr 2001. In Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft und Mittel-

stand, Energie und Verkehr (MWMEV) ist das Programm im Februar 2001 aufgestellt wor-

den. Das MWMEV hat die Einzelprogramme der fünf Bezirksregierungen für das

Land Nordrhein-Westfalen zusammengefasst und dem Verkehrsausschuß des Landta-

ges am 26. April 2001 vorgelegt.

Die Einzelvorhaben der ÖPNV–Infrastrukturförderung 2001 sind in Anlage 1 (Vorhaben

der Gemeinden, Städte, Kreise und der Verkehrsbetriebe/Zweckverbände) dargestellt.

In der Anlage 2 sind alle Einzelmaßnahmen der ÖPNV–Infrastrukturförderung dargestellt,

die in das Programm 2001 nicht aufgenommen wurden. Die aufgeführten Maßnahmen

wurden entweder vom Antragsteller zurückgezogen oder es ist ein Beginnjahr von 2002

oder später beantragt worden. Die Maßnahmen sind vom Grundsatz her förderfähig und

werden in das entsprechende Programm ÖPNV-Infrastrukturförderung 2002 oder später

aufgenommen.

2. Ziele der Förderung

Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr ist ein zentraler Bestandteil zur Befrie-

dung des gegenwärtigen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisses. Mensch und Umwelt

profitieren davon, wenn vom Mobilitätsbedürfnis ein möglichst großer Teil des Verkehres

durch den öffentlichen Personennahverkehr realisiert wird.

Die Verkehrspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt dies mit der ÖPNV–In-

frastrukturförderung um Schnittstellen zu anderen Verkehsmitteln zu optimieren, innova-

tive Verkehrstechniken einzusetzen und das vorhandene Netz effektiver zu nutzen und

bedarfsgerecht auszubauen.



3. Gesetzliche Grundlagen

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und das Regionalisierungsgesetz

NW mit den jeweilig gültigen Verwaltungsvorschriften bilden die Grundlage für die Förde-

rung der ÖPNV-Infrastruktur.

4. Bedarfs- und Ausbauplanung

Der ÖPNV-Bedarfsplan stellt den langfristigen Bedarf an Schienen – und anderen be-

deutsamen Infrastrukturmaßnahmen fest. Aus dem Bedarfsplan wird der ÖPNV-

Ausbauplan entwickelt, der die kurz- und mittelfristig zu verwirklichenden Vorhaben bein-

haltet.

Der ÖPNV-Bedarfsplan 1998 und der ÖPNV-Ausbauplan 2000 – 2005 sind unter Beteili-

gung des Verkehrsausschusses des Landtages aufgestellt worden.

Auf dieser Grundlage wird das jährlich fortzuschreibende Förderprogramm für alle

ÖPNV–Infrastrukturmaßnahmen erarbeitet. Es enthält Vorhaben des Ausbauplans und

sonstige nicht ausbauplanrelevante Infrastrukturvorhaben (u.a. Park-and-Ride/Bike-and

Ride-Anlagen, zentrale Omnibusbahnhöfe, Beschleunigungsmaßnahmen, Haltestellen-

einrichtungen).

5. Förderprogramme

Das ÖPNV-Infrastrukturprogramm besteht aus mehreren Teilprogrammen zur Förderung

des öffentlichen Personennahverkehrs:

- Kommunale und SPNV - Infrastrukturvorhaben

- Sicherheit und Service im ÖPNV

- kleine und mittlere Bahnhöfe

- Beschleunigungsmaßnahmen

- Maßnahmen des Integralen Taktfahrplanes (ITF)

- Aufzugsnachrüstung



6. Aufgaben der ÖPNV–Infrastrukturförderung

Die Infrastrukturförderung befaßt sich mit folgenden Aufgaben:

Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der

- Straßenbahn, Hoch- und Untergrundbahn (Stadtbahn)

- Bahnen besonderer Bauart (z.B. H - Bahn)

- nicht bundeseigenen Eisenbahnen

Bau oder Ausbau von

- Zentralen Omnibusbahnhöfen (ZOB)

- Haltestelleneinrichtungen

- Betriebshöfen

- zentralen Werkstätten

Beschleunigungsmaßnahmen

- rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme

- technische Maßnahmen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen

Reaktivierung von nicht mehr befahrenen Eisenbahnstrecken

Integraler Taktfahrplan ( ITF)

- Maßnahmen zur Einhaltung der Fahrplanpünktlichkeit unter anderem 

durch bauliche Veränderungen am Streckennetz

Aus - und Umbau von Bahnhöfen und Haltepunkten

- Maßnahmen zur Verbesserung der Verweilqualität des Fahrgastes

(z.B. Bau von Bahnsteiganlagen, Bau von behindertengerechten Zu-

gängen zu den Bahnsteigen)

7. Förderumfang

Alle Fördermaßnahmen werden mit 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.



Zusätzlich werden bei allen Fördervorhaben die Planungsleistungen pauschal mit 2 %

der zuwendungsfähigen Baukosten des Erstantrages gefördert. Fördermaßnahmen die

im ÖPNV-Ausbauplan des Landes enthalten sind werden zusätzlich mit einer Pauschale

von 5 % der zuwendungsfähigen Baukosten des Erstantrages gefördert.

Eine 100 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten sind bei Fördermaßnahmen am S -

Bahn Netz möglich.

Eine  Priorisierung der Fördervorhaben aufgrund eines beschränkten Finanzvolumens ist

in der ÖPNV-Infrastrukturförderung wegen der z.Z. ausreichend zur Verfügung stehen-

den Mittel nicht notwendig.

Alle beantragten Fördervorhaben werden, wenn sie förderfähig sind, im Programm

ÖPNV–Infrastrukturförderung berücksichtigt.

8. Programmaufstellung

Mit der Umsetzung des 2. Modernisierungsgesetzes vom 09. Mai 2000 beschließt der

Regionalrat unter anderem auch über die Vorschläge der Region zur Förderung der

ÖPNV-Infrastruktur ( §7(4) Landesplanungsgesetz ).

Das Dezernat 58 der Bezirksregierung Arnsberg erstellt aus den Anmeldungen für das

ÖPNV–Infrastrukturprogramm unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Förderfähig-

keit eine Vorschlagsliste. Die Vorschlagsliste wird dem Regionalrat in seiner 4. Sitzung

des jeweiligen Jahres zum Beschluß vorgelegt. Der Vorschlag der Region wird dann vom

MWMEV in das Programm ÖPNV-Infrastrukturförderung des Landes NRW eingearbeitet

und dem Verkehrsausschuß des Landtages NRW im jeweiligen Haushaltsjahr vorgelegt (

Verfahrensablauf Anlage 3).

Wegen der Neukonstituierung des Regionalrates und der gegebenen Vorlagefristen ge-

genüber der Landesregierung bzw. dem zuständigen Landtagsausschuss wird erst das

Verfahren für das Programmjahr 2002 dementsprechend abgewickelt.



















Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 58

Anlage 3 Stand: 25.04.2001

Landtag NRW MWMEV Bezirksregierung Antragsteller Regionalrat

A. Genereller Vorlauf

>
Festlegen der generellen Förder- und 
Einplanungskriterien

MWMEV

>
Festlegen des Finanzrahmens für des 
Jahresprogramm und das mittelfristige 
Programm

MWMEV

B. Einplanungsverfahren

bis 01. Juni Kreis,

des dem Bau-
beginn voraus

Stadt, 
Gemeinde, 

gehenden 
Jahres

ÖPNV-Träger 
etc.

> bis August
Vorprüfung der angemeldeten Fördermaß-
nahmen bzgl. Förderkriterien und 
Förderfähigkeit

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

>
Ende August/ 
Anfang Sept.

Programmgespräche: Abstimmung bzgl. 
Förderfähigkeit; Einplanungsvorschlag in 
Abstimmung mit mittelfristigem Programm 
unter Berücksichtigung des verfügbaren 
Finanzrahmens

MWMEV    
Bezirksregierung  

Dez. 57 / 58                  
ggf. Antragsteller

> IV. Quartal

Erstellung von Vorhabenlisten für die neuen 
Jahresprogramme (IV/ÖV) unter 
Berücksichtigung der Programmgespräche und 
der mittelfristigen Programmplanung. 
Vorstellung im Regionalrat/Verkehrskomm.

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58                 

> IV. Quartal
Beratung/Beschluß über die Vorhabenlisten 
der Fördermaßnahmen (IV/ÖV) für die neuen 
Jahresprogramme 

Regionalrat

> IV. Quartal
Weiterleitung des Regionalratsbeschlusses 
an das MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

> IV. Quartal
Zusammenführung der regionalen 
Vorhabenlisten zu einem landesweiten 
Förderprogramm 

MWMEV

>

> ca. Jahresanf.
Verabschiedung des Landeshaushaltes des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Landtag NRW

> ca. Jahresanf.
Zuweisung der Fördermittel für die 
jeweiligen Bezirksregierungen

MWMEV

> ca. April
Information des Regionalrates und der 
Antragsteller über das Förderprogramm 

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

Regionalrat

C. Antragsverfahren

> bis 01. Juni Kreis,
des dem Bau-
beginn voraus

Stadt, Gemeinde

gehenden ÖPNV-Träger
Jahres etc

> ab April
Erteilung von Zuwendungsbescheiden für 
Fördermaßnahmen des IV und ÖV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

Antrag für Fördermaßnahmen des IV und ÖV 
bei der Bezirksregierung

MWMEV

Förderung des kommunalen Straßenbaues / Förderung der ÖPNV-Infrastruktur

Zuständig/Federführung

Anmeldung von Fördermaßnahmen des 
kommunalen Straßenbaues (IV) und des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖV) bei der 
Bezirksregierung

ca. Jahresanf.

Verfahrensweg/-schritte

gemäß § 7Abs. 4 LPlG

>

Vorlage dem Landtag NRW zur Kenntnis
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